
Anschrift 

 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ ___________________________ 
 Ort, Datum 
 

 
 
Staatliche Berufsschule Neu-Ulm 
mit Berufsfachschulen Kinderpflege/Sozialpflege 
Schulleitung 
Ringstr. 1 
89231 Neu-Ulm 
 
 
 
Antrag auf Nachteilsausgleich  / Notenschutz (BaySchO §33 und §34) 
 
 
 
Hiermit beantrage ich 
 
   für mich     meine Tochter     meinen Sohn      mein Pflegekind 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname    

 

Klasse __________________________     im Schuljahr 20_____/_____ 

 
einen Nachteilsausgleich hinsichtlich einer 
 
  Lesestörung 
  Rechtschreibstörung 
   Lese- und Rechtschreibstörung 
 
und/oder Notenschutz hinsichtlich einer 
 
  Lesestörung 
  Rechtschreibstörung 
   Lese- und Rechtschreibstörung 
 
 
 
_____________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

 
 

Anlage 

 Schulpsychologische Stellungnahme



Information zur Nachteilsausgleich und Notenschutz (Auszug BaySchO §§31 ff) 

 

§ 31 Grundsatz 

1Individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und Notenschutz dienen dazu, die Schülerinnen und 
Schüler mit Beeinträchtigungen in ihrer schulischen Entwicklung zu fördern, und sollen diese darin 
unterstützen, allgemein bildende und berufsbildende Abschlüsse zu erreichen. 2Die konkreten Maßnahmen 
im Einzelfall richten sich nach der Eigenart und Schwere der jeweiligen Beeinträchtigung. 

§ 33 Nachteilsausgleich 

(1) 1Nachteilsausgleich im Sinne des Art. 52 Abs. 5 Satz 1 BayEUG muss die für alle Prüflinge geltenden 
wesentlichen Leistungsanforderungen wahren, die sich aus den allgemeinen Lernzielen und zu 
erwerbenden Kompetenzen der jeweils besuchten Schulart und Jahrgangsstufe ergeben, und ist auf die 
Leistungsfeststellung begrenzt. 2An beruflichen Schulen kann ein Nachteilsausgleich nicht gewährt werden, 
soweit ein Leistungsnachweis in einem sachlichen Zusammenhang mit der durch die Prüfung zu 
ermittelnden Eignung für einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Ausbildung steht. 

(2) 1Nachteilsausgleich kann nur Schülerinnen oder Schülern gewährt werden, die nach den 
lehrplanmäßigen Anforderungen einer allgemein bildenden oder beruflichen Schule unterrichtet werden. 
2Bei nicht dauernd vorliegenden Beeinträchtigungen, insbesondere vorübergehender Krankheit, sind 
Schülerinnen und Schüler regelmäßig auf einen Nachtermin zu verweisen. 

(3) 1Zulässig ist es insbesondere 

1. die Arbeitszeit um bis zu ein Viertel, in Ausnahmefällen bis zur Hälfte der normalen Arbeitszeit zu 
 verlängern, 
2. methodisch-didaktische Hilfen einschließlich Strukturierungshilfen einzusetzen, einzelne schriftliche  
 Aufgabenstellungen zusätzlich vorzulesen und die Aufgaben differenziert zu stellen und zu 
 gestalten, 
3. einzelne mündliche durch schriftliche Leistungsfeststellungen und umgekehrt zu ersetzen, 
 mündliche Prüfungsteile durch schriftliche Ausarbeitungen zu ergänzen sowie mündliche und 
 schriftliche Arbeitsformen individuell zu gewichten, sofern keine bestimmte Form der 
 Leistungserhebung und Gewichtung in den Schulordnungen vorgegeben ist, 
4. praktische Leistungsnachweise entsprechend der Beeinträchtigung auszuwählen, 
5. spezielle Arbeitsmittel zuzulassen, 
6. Leistungsnachweise und Prüfungen in gesonderten Räumen abzuhalten, 
7. zusätzliche Pausen zu gewähren, 
8. größere Exaktheitstoleranz, beispielsweise in Geometrie, beim Schriftbild oder in zeichnerischen 
 Aufgabenstellungen, zu gewähren, 
9. in Fällen besonders schwerer Beeinträchtigung eine Schreibkraft zuzulassen sowie 
10. bestimmte Formen der Unterstützung, die der Schülerin oder dem Schüler durch eine 
 Begleitperson gewährt werden, zuzulassen. 
2In den Fällen der Nrn. 9 und 10 gilt eine inhaltliche Unterstützung als Unterschleif. 

(4) 1Vor allem in den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung kann entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben darauf verzichtet werden, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf nach den allgemeinen Leistungsanforderungen mit Ziffernnoten zu 
bewerten, wenn dies eine Überforderung vermeiden kann. 2Stattdessen wird das individuelle 
Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler verbal umschrieben. 3Diese Maßnahme ist kein 
Nachteilsausgleich. 4Schulartspezifische Voraussetzungen für die Schulaufnahme oder für das Erreichen 
eines allgemein gültigen Schulabschlusses können mit der verbalen individuellen Leistungsbeschreibung 
nicht erreicht werden. 

  



§ 34 Notenschutz 

(1) 1Notenschutz wird ausschließlich bei den in den Abs. 2 bis 7 genannten Beeinträchtigungen und Formen 
und nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 52 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BayEUG gewährt. 2Er erstreckt 
sich auf die Bewertung von einzelnen Leistungsnachweisen, die Bildung von Noten in Zeugnissen, die 
Bewertung der Leistungen in Abschlussprüfungen und die Festsetzung der Gesamtnote. 3 § 33 Abs. 2 und 4 
gilt entsprechend. 

(6) Bei Lesestörung ist es zulässig, in den Fächern Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und in 
Fremdsprachen auf die Bewertung des Vorlesens zu verzichten. 

(7) Bei Rechtschreibstörung ist es zulässig, 

1. auf die Bewertung der Rechtschreibleistung zu verzichten und 
2. in den Fremdsprachen mit Ausnahme der Abschlussprüfungen abweichend von den 
 Schulordnungen mündliche Leistungen stärker zu gewichten. 
 

§ 35 Zuständigkeit 

 (2) 1Nachteilsausgleich oder Notenschutz bei Lese-Rechtschreib-Störung gewähren die Schulleiterinnen 
und Schulleiter.  

§ 36 Verfahren 

(2) 1Nachteilsausgleich und Notenschutz setzen einen schriftlichen Antrag und die Vorlage eines 
fachärztlichen Zeugnisses bei der Schule über Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung oder der 
chronischen Erkrankung durch die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler 
voraus. 2Wenn begründete Zweifel an der Beeinträchtigung bestehen, kann zusätzlich die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 3Abweichend von Satz 1 ist die Vorlage eines 
Schwerbehindertenausweises einschließlich der zugrunde liegenden Bescheide, von Bescheiden der 
Eingliederungshilfe, förderdiagnostischen Berichten oder sonderpädagogischen Gutachten ausreichend, 
wenn aus ihnen Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung hervorgehen. 4Für den Nachweis einer 
Lese-Rechtschreib-Störung ist abweichend von Satz 1 die Vorlage einer schulpsychologischen 
Stellungnahme stets erforderlich und ausreichend. 

(3) 1Nachteilsausgleich kann bei offensichtlichen Beeinträchtigungen auch ohne Antrag oder Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses gewährt werden. 2Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige Schülerin oder der 
volljährige Schüler werden über die beabsichtigte Maßnahme informiert und können widersprechen. 

(4) 1Die Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schüler können schriftlich beantragen, 
dass ein bewilligter Nachteilsausgleich oder Notenschutz nicht mehr gewährt wird. 2Ein Verzicht auf 
Notenschutz ist spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn zu erklären. 

(5) Bei der Prüfung der Erforderlichkeit, des Umfangs, der Dauer und der Form des Nachteilsausgleichs 
oder eines etwaigen Notenschutzes können je nach Einschränkung und bei Bedarf die unterrichtenden 
Lehrkräfte, die Lehrkräfte der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste oder Lehrkräfte für Sonderpädagogik 
nach Art. 30b Abs. 4 Satz 3 BayEUG, Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen bzw. Schulpsychologen 
oder Lehrkräfte der zuvor besuchten Schule für Kranke sowie ärztliche Stellungnahmen oder solche der 
Jugendhilfe einbezogen werden. 

(6) Nach einem Schulwechsel prüft die aufnehmende Schule in eigener Verantwortung, welche Formen der 
individuellen Unterstützung, des Nachteilsausgleichs oder Notenschutzes zu gewähren sind. 

(7) 1Der Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis aufgeführt. 2Bei einem auch nur für Teile des 
Zeugniszeitraums gewährten Notenschutz ist ein Hinweis in die Zeugnisbemerkung aufzunehmen, der 
die nicht erbrachte oder nicht bewertete fachliche Leistung benennt. 3Dies gilt auch für Zeugnisse, in 
denen Leistungen von Fächern aus früheren Jahrgangsstufen einbezogen werden. 4Ein Hinweis auf die 
Beeinträchtigung, die chronische Erkrankung oder den sonderpädagogischen Förderbedarf unterbleibt. 

 

 


